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eine Anzahl von Jahren keine Chargés d’Affaires haben, sondern ihre Vertretung 
im Ausland einzig auf bevollmächtigte Minister und in Genehmhaltung Art. VIII 
Eingangs erwähnten Vertrages «Minister-Resident» beschränken, selbst wenn 
auch wie bei den zwei Afrikanerregierungen Hayti u. Liberia noch der Titel Gene- 
ral-Consul beigegeben wird. So ist denn auch zu ersehen, dass die diplomatische 
Vertretung der Vereinigten Staaten einzig aus 13 Bevollmächtigten Ministern 
und 23 Minister-Residenten besteht. Generalkonsulate haben dieselben nur eilf. 
Es handelt sich hier nun einzig darum, ob, da nun die hiesige Regierung die jetzige 
angeblich diplomatische Vertretung der Schweiz anhien, gänzlich ignorirt, unter 
obwaltenden Umständen es nicht, abgesehen Schiklichkeit, die wahren Interes
sen der Eidgenossenschaft und des schweizerischen Volkes gebieten, dass dem 
intimen Verkehr des Representanten derselben mit der Regierung des einzig 
wahrhaft befreundeten Volkes — keine so peinlichen Hindernisse im Wege lie
gen, wie es derzeit faktisch der Fall ist.

Es bedauert der Unterzeichnete, sich durch die Herausgabe bezeichneten Regi
sters veranlasst gesehen zu haben, nochmals diesen wiederholt2 besprochenen 
Gegenstand berühren zu müssen.

2. Cf. nos 121 et 244.
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Le Landammann du Canton d ’Uri, D. Epp, 
au Conseil fédéral

L Altdorf, 28. November 1870

Die gegenwärtigen Zustände des Kirchenstaates und die Lage des Heiligen 
Vaters ziehen die Aufmerksamkeit der katholischen Welt in hohem Grade auf 
sich, was auch bei hiesiger Bevölkerung der Fall ist.

Der unterm 24. d. M. versammelte Landrath hat sich daher ebenfalls mit dieser 
Angelegenheit befasst, und findet durch die gewaltsame Besitzergreiffung Roms 
durch König Viktor Emanuel die Interessen der katholischen Christenheit in 
hohem Grade verletzt und vermag dieselbe auch in keiner Weise mit den Begrif
fen des Völkerrechts in Einklang zu bringen.

Es ist nicht nur der Hl. Vater durch die rohe Gewalt als rechtmässiger Souvrain 
aus seinen vielfach verbrieften und unbestreitbaren Rechten auf frevelhafte 
Weise verdrängt, sondern die gesammte katholische Christenheit, welche ein 
Anrecht auf den ungestörten Besitz des Patrimoniums Petri durch den Hl. Stuhl 
hat, in ihren Rechten gekränkt. Das unter der Waffengewalt des Eroberers 
bewerkstelligte Plebiscit, dessen Berechtigung wir unter den dort bestehenden 
Verhältnissen weder anerkennen können, noch dessen innere Wahrheit zu glau
ben vermögen, vermag dem Gewaltakte mit Nichten das Gepräge des Rechtes 
aufzudrücken.
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Die Lage des Hl. Vaters gleicht infolge der jüngsten beklagenswerthen Vor
gänge, laut seiner eigenen Erklärung an die Kardinäle der römisch-katholischen 
Kirche vom 29. September vollständig derjenigen eines Gefangenen, und ist der
selbe derjenigen Freiheiten und Rechte in mehr als einer Beziehung beraubt, wel
che er zur Ausübung seines Oberhirtenamtes bedarf und zu besitzen das unantast
bare Recht hat.

Mit Rücksicht auf unsere durch den Bund garantirte Verfassung, welche in § 3 
sagt: «Die Religion des Kantons Ury ist die christlich-römisch-katholische», 
kann dieser Sachverhalt den Behörden dieses Kantons nicht gleichgültig sein, 
sondern sie erblicken darin eine Beeinträchtigung der Rechte u. Interessen des 
katholischen Volkes, welches einen unbestreitbaren Anspruch auf den freien 
Verkehr mit seinem geistlichen Oberhirten, dem Hl. Vater, besitzt und dies als ein 
ihm verfassungsmässig garantirtes Recht fordern kann. Auch abgesehen hiervon 
erblickte unser Landrath in der gewaltsamen Besitzergreifung Roms und der 
Anexion desselben und deren Consequenzen eine grosse Gefahr für die Integrität 
und Freiheit der Eidgenossenschaft.

Es ist nicht nöthig, Ihnen weiter auseinander zu setzen, wohin es führen muss, 
wenn die Mächtigem mit Missachtung jeden Rechtes auf Grund des sogenannten 
Nationalitätsprinzips, oder wohl auch aus einer Convenienz sich der schwächern 
Nachbaren bemächtigen können. Eine anlässlich in Scene gesetzte Volksabstim
mung bietet dann weder Gewähr noch Trost für das niedergetrettene Recht.

Von diesen Erwägungen ausgehend stellen wir im Aufträge des hohen Landra- 
thes an Sie Titl. das Ansuchen, auf den Fall der hohe Bundesrath zu allfälligen 
Verhandlungen über die Sicherstellung der Freiheiten und Rechte des Heiligen 
Stuhls als Vertretter der schweizerischen Katholiken beigezogen wird, nach Kräf
ten dahin wirken zu wollen, dass der Hl. Stuhl in den Besitz der Kirchenstaaten, 
auf welche mit ihm die ganze katholische Welt ein unveräusserliches Recht hat, 
wieder eingesetzt werde.1

1. Le Conseil fédéral m it ad acta cette lettre, ainsi q u ’une protestation analogue du Pius verein, de 
février 1871 (E 2 /9 1 4 ), lors de sa séance du 20 octobre 1871. Cf. PVCF  E 1004 1 /8 7 , 4748.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Conseil fédéral

RP  Paris, 29 novembre 1870

Malgré les avertissements du Gouvernement de Paris, et les affiches nombreu
ses engageant les personnes, «hors d ’état de prendre part à la défense», à quitter la 
capitale, un très grand [nombre]de nos compatriotes établis à Paris, ont cru devoir 
rester dans cette ville pendant le siège.
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